
Erläuterungen zum HMWB Formblatt  

22004 Düshorner Bach (Oberlauf: Imbesbach) 

 

Der Wasserkörper fällt v. a. in den Sommermonaten zeitweise auf ganzer Länge trocken. 

 

Erläuterungen zum Schritt 4: 

 

Querbauwerke 

Ein Querbauwerk >=30cm im Bereich der Kreuzung der L 190 mit der Eisenbahnbrücke. 

Wegen der geringen Höhe wird dieses Bauwerk in seiner Wirkung als „geringfügig“ 

eingestuft.  

Gewässerunterhaltung 

- erfolgt aus land- und forstwirtschaftlichen Gründen intensiv – Bewertung: „sehr bedeutend“ 

Kanalisierung/Laufverkürzung 

- ist aus land- und forstwirtschaftlichen Gründen auf mehreren Teilstrecken erfolgt – 

Bewertung: „sehr bedeutend“ 

 

Landentwässerung/Wasserstandsregulierung 

- einmündende Dränrohre der landwirtschaftlichen Flächen – Bewertung: „bedeutend“ 

 

Unterbrechung der Durchgängigkeit 

- das relativ flache Querbauwerk beeinträchtigt den Wasserkörper nur „geringfügig“ 

 

Direkte mechanische Schädigung der Flora und Fauna im Gewässer und Uferstreifen 

-durch die intensive Unterhaltung sind „sehr bedeutende“ Auswirkungen auf den 

Wasserkörper zu erwarten.  

 

Bodenerosion/Verschlammung 

-„geringfügig“ im Bereich des Querbauwerkes 

 

Zum Schritt 7.1: 

 

Regenwassereinleitung 

- im Bereich der Ortschaft Düshorn ungeregelte Einleitungen von Regenwasser – sollte über 

Rückhalt o. ä. geregelt werden 


